
Auftrag für die Lieferung des Ökostromproduktes  
Abita SP privat garant Doppeltarif 
mit Speicherheizung* 
einschließlich Messung außerhalb der Grundversorgung 
innerhalb des Vertriebsgebietes der Abita Energie Otterberg GmbH (nachstehend Abita genannt) 
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1. Auftraggeber/Kunde 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Name/Firma 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Straße, Hausnummer 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
PLZ, Ort 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Jahresverbrauch Kundennummer Abita (falls vorhanden) 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Telefonnummer Geburtsdatum 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
E-Mail-Adresse 
 
2. Verbrauchsstelle (nur ausfüllen, wenn abweichend 
von Adresse des Auftraggebers) 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Straße, Hausnummer 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
PLZ, Ort 
 
3. Bisherige Stromversorgung 
Ich beziehe für die Verbrauchsstelle 
 

 Keinen Strom 
 

 Strom von: ………………………………………………..... 
 

 Es wurde bereits beim bisherigen Lieferanten gekündigt. 

4. Stromprodukt (Preisstand 1. April 2024) 
Abita SP privat garant Doppeltarif mit  
Speicherheizung* 
 

Verbrauchspreis HT1   36,53 Cent / kWh brutto 
   30,70 Cent / kWh netto 
Verbrauchspreis NT2   29,95 Cent / kWh brutto 
   25,17 Cent / kWh netto 
Grundpreis      16,72 Euro / Monat brutto 
      14,05 Euro / Monat netto 
 

1) gilt in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober für Stromlie-
ferungen täglich während 12 Stunden (6:00 Uhr – 18:00 Uhr) in 
der Tagzeit und für den Zeitraum vom 1. November bis zum 28. 
Februar für Stromlieferungen täglich während 15 Stunden (6:00 
Uhr – 21:00 Uhr) in der Tagzeit 
 

2) gilt in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Oktober für Stromlie-
ferungen täglich während 12 Stunden (18:00 Uhr – 6:00 Uhr) in 
der Nachtzeit und für den Zeitraum vom 1. November bis zum 
28. Februar für Stromlieferungen täglich während 9 Stunden 
(21:00 Uhr – 6:00 Uhr) in der Nachtzeit 
 

Im Bruttopreis ist zusätzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit 
Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastel-
len gerundet. Die Umsatzsteuer beträgt derzeit 19 %  
(Stand 01.01.2021) 

* Die Stromerzeugung erfolgt aus Wasser- Wind- bzw. Solar-
kraft. Unser Ökostromzertifikat und weitere Informationen hierzu 
finden Sie unter: www.abita-energie.de 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Preisanpassungen 
Im Falle einer Preisanpassung gilt Ziffer 3 der Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen (Stand Januar 2023).  

6. Vertragsinhalt, Laufzeit und Kündigung des Vertra-
ges 
Der Vertrag umfasst Energielieferung einschließlich Netznut-
zung sowie Messung, sog. „kombinierter Vertrag“. Die Messung 
wird für die Abita durch den grundzuständigen Messstellenbe-
treiber durchgeführt. Während der Laufzeit des Vertrages ist ein 
Wechsel des Messstellenbetreibers durch den Kunden ausge-
schlossen. 
Der Vertrag beginnt zu oben genanntem Lieferbeginn (maßgeb-
lich ist die Auftragsbestätigung der Abita nach Ziffer 2.1 der All-
gemeinen Vertragsbedingungen) und endet zum 31.12. des glei-
chen Jahres (Grundlaufzeit).  
Der Vertrag verlängert sich auf unbestimmte Zeit, wenn der Ver-
trag nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Grund-
laufzeit gekündigt wird. Hat sich der Vertrag auf unbestimmte 
Zeit verlängert, kann er jederzeit mit einer Frist von einem Monat 
gekündigt werden.  

7. Verwendungszweck 
Wird die Stromlieferung überwiegend für Haushaltszwecke ge-
nutzt? 
 

 Ja            Nein 

 
8. Abrechnung 
Die Abrechnung des Verbrauchs findet grundsätzlich einmal 
jährlich zum 31. Dezember oder nach Vorgabe des Netzbetrei-
bers statt. Der Kunde hat den Zählerstand zum 31. Dezember 
abzulesen und der Abita schriftlich oder unter www.abita24.de 
zu übermitteln. Die Kosten einer jährlichen Abrechnung sind im 
Grundpreis enthalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie 
unter Ziffer 6 der anliegenden Allgemeinen Vertragsbedingun-
gen. 

9. Auftragserteilung und Vollmacht 
Ich beauftrage die Abita, zu deren beigefügten Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen und den genannten Konditionen die oben ge-
nannte Verbrauchsstelle mit Strom zu beliefern. Soweit in dieser 
Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten ergän-
zend die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen. 
Gleichzeitig bevollmächtige ich die Abita, den für die Ver-
brauchsstelle eventuell bestehenden Stromliefervertrag zu kün-
digen.  
 

Vertragsnummer   
Zählernummer  
Lieferbeginn (TT.MM.JJJJJ)  
Interner Schlüssel 3007 

 

http://www.abita24.de/
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10. SEPA-Lastschriftmandat (falls noch nicht erteilt) 
Ich ermächtige die Abita, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von den Abita auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 
Ich ermächtige die Abita ebenfalls, Gutschriften auf die unten 
aufgeführte Bankverbindung zu erstatten. 
 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Name/Firma (Kontoinhaber) 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Straße, Hausnummer 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
PLZ, Ort 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
...…......…...…...…………………………………..………………………….. 
IBAN des Kontoinhabers 
 

 einmalige Zahlung 

 wiederkehrende Zahlung 
     gilt erstmals für:  

     Monat …………………………………   Jahr ………………... 
 

 
Datum, Unterschrift des Kontoinhabers (falls abweichend von 
Auftraggeber) 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE25ZZZ00000086722 

Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11. Einverständnis zum Erhalt von Informationen 
Ich möchte auch in Zukunft über aktuelle, interessante Angebote 
und günstige Produkte zur Strom- und Gasbelieferung sowie 
über Produkte im Bereich der Energieberatung bzw. Energieef-
fizient der Abita informiert werden. Außerdem erkläre ich mich 
damit einverstanden an Kundenumfragen teilzunehmen.  
 

 E-Mail 
 

 Telefon 
 
Dieses Einverständnis kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Ich bin berechtigt, der Nutzung meiner Daten zum Zwecke der 
Werbung oder Marktforschung jederzeit gegenüber der Abita 
zu widersprechen. 
 
12. Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen 14 Tage ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die  
Abita Energie Otterberg GmbH, Bismarckstraße 14, 67655 Kaiserslautern, 
Tel. (0631) 8001-1400, Fax (0631) 8001-1000, info@abita-energie.de, mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Te-
lefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, infor-
mieren. Sie können dafür das Musterwiderrufsformular oder eine andere ein-
deutige Erklärung auch auf unserer Website www.abita-energie.de  elektro-
nisch ausfüllen und übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden.  
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-
mittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie ver-
langt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungen von Strom während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag 
zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der 
Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, be-
reits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im 
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
 

 
13. Anlagen 
- Allgemeine Vertragsbedingungen Stand Januar 2023 
- Datenschutzerklärung Stand Januar 2019 
- Preisblatt, Ergänzende Bedingungen und Musterwiderrufsfor-
mular (gehen Ihnen mit der Auftragsbestätigung zu) 
 
 

 
Datum, Unterschrift des Auftraggebers 

Vertragsnummer   
Zählernummer  
Lieferbeginn (TT.MM.JJJJJ)  
Interner Schlüssel 3007 

 

http://www.abita-energie.de/


Allgemeine Vertragsbedingungen für Stromlieferungen 
in Niederspannung außerhalb der Grundversorgung 
im Vertriebsgebiet der Abita Energie Otterberg GmbH, (Stand Januar 2023)  
 

- Seite 1 - 
 

Abita Energie Otterberg GmbH / Bismarckstraße 14, 67655 Kaiserslautern / Telefon (0631) 8001-1400 / Telefax (0631) 8001-1000 / Sitz: Kaiserslautern / 
Registergericht: Amtsgericht Kaiserslautern, HRB 3639 / Vorsitzender des Aufsichtsrats: Rainer Nauerz / Geschäftsführer: Daniel Strauß / www.abita-energie.de 
 

1. Voraussetzungen für die Stromlieferung 
1.1 Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im Vertriebsgebiet der 
Abita Energie Otterberg GmbH, nachstehend Abita genannt. 
 

1.2 Der Stromverbrauch beträgt bei Lieferbeginn im Jahr höchstens 
100.000 kWh. 
 

1.3 Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederspannung. 
 

1.4 Es darf zum Lieferbeginn kein wirksamer Stromliefervertrag mit 
einem anderen Lieferanten bestehen. 
 

2. Vertrag 
2.1 Der Stromliefervertrag kommt zustande, sobald die Abita dem 
Kunden in einem weiteren Schreiben das Zustandekommen bestätigt 
(Vertragsschluss mit Auftragsbestätigung) und den verbindlichen Lie-
ferbeginn mitteilen. Lieferbeginn ist vorrangig der vom Kunden ge-
wünschte Termin, falls dies aus Gründen des Lieferantenwechselpro-
zesses nicht möglich sein sollte, der nächstmögliche Termin, in der 
Regel der 1. des auf den Auftragseingang folgenden Monats. Eine 
Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist erfolgt nur auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden. Die Grundlaufzeit beginnt mit 
dem in der Auftragsbestätigung genannten Lieferbeginn und endet 
zum 31.12. des gleichen Jahres. 
 

2.2 Der Kunde erhält innerhalb einer angemessenen Frist nach Ver-
tragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigsten Vertragsbedin-
gungen in Textform. 
 

2.3 Der Zählerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird rechne-
risch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten vorliegen. 
 

2.4 Die Kündigung des Vertrages bedarf der Textform. Innerhalb einer 
Woche nach Zugang der Kündigung erhält der Kunde eine Bestäti-
gung seiner Kündigung in Textform unter Angabe des Vertragsendes. 
 

2.5. Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist der Kunde zu einer außer-
ordentlichen Kündigung dieses Vertrages unter Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von sechs Wochen berechtigt. Die Kündigung kann mit 
Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spä-
teren Zeitpunkt erklärt werden. Der Kunde hat in seiner Kündigung 
seine zukünftige Anschrift oder eine zur Bezeichnung seiner zukünf-
tigen Entnahmestelle verwendete Identifikationsnummer mitzuteilen. 
Die Kündigung wird nicht wirksam, wenn die Abita dem Kunden bin-
nen zwei Wochen nach Erhalt der Kündigung in Textform eine Fort-
setzung des Vertrages an dessen neuem Wohnsitz zu den bisherigen 
Vertragsbedingungen anbietet und die Belieferung an der neuen Ent-
nahmestelle möglich ist 
 

2.6 Die Abita haben das Recht, den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat auf das Monatsende zu kündigen, wenn der Jahresverbrauch 
100.000 kWh übersteigt. 
 

2.7 Die Abita werden einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und 
unentgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen und der 
vertraglich vereinbarten Fristen durchführen. 
 

3. Strompreis und Preisanpassung 
3.1 Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Verbrauchspreis und dem 
Grundpreis zusammen. Er enthält derzeit die Kosten der Abita für die 
Stromerzeugung und -beschaffung sowie die Vertriebskosten, die 
Kosten für den Messstellenbetrieb sowie für die Abrechnung, die 
Netzentgelte und die Belastungen nach dem Gesetz für die Erhaltung, 
die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWKG), die Sonderkundenumlage nach § 19 Verordnung über die 
Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen (Strom-
NEV), die Offshore-Netzumlage nach § 17 f Abs. 5 Energiewirt-
schaftsgesetz (EnWG) sowie die an die Kommunen zu entrichtenden 
Konzessionsabgaben. 
 
3.2 Der Strompreis versteht sich einschließlich der Strom- und zzgl. 
der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Bei 
Erhöhungen oder Absenkungen dieser Steuersätze durch den Ge-
setzgeber ändern sich die Bruttopreise entsprechend.  
 

 

 

 

 3.3 Wird die Erzeugung, die Beschaffung, die Verteilung oder die Be-
lieferung von elektrischer Energie nach Vertragsabschluss mit zusätz-
lichen staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich auferlegten Be-
lastungen belegt kann die Abita ihre hieraus entstehenden Mehrkos-
ten an den Kunden weiter berechnen. Dies gilt nicht, wenn die jewei-
lige gesetzliche Regelung einer Weiterberechnung entgegensteht. 
Die Weitergabe ist auf diejenigen Mehrkosten beschränkt, die nach 
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhältnis mit dem 
Kunden zugeordnet werden können. Entfällt im Zusammenhang mit 
der Belegung zusätzlicher staatlicher Abgaben oder hoheitlich aufer-
legter Belastungen eine andere staatliche Abgabe oder hoheitlich auf-
erlegte Belastung, ist dieser Entfall den neu entstandenen Mehrkos-
ten gem. Satz 1 gegenzurechnen.  
 

3.4 Zur Bewahrung des Gleichgewichts von Stromlieferung und 
Strompreis wird die Abita den vom Kunden zu zahlenden Strompreis 
der Entwicklung, der unter 3.1 aufgeführten Preisbestandteile und 
nach 3.3 ggf. zusätzlich vom Gesetzgeber eingeführten Preisbestand-
teile nach billigem Ermessen anpassen. Bei Kostensteigerungen sind 
die Abita hiernach berechtigt, den Strompreis entsprechend zu erhö-
hen, wobei Kostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen gegen-
zurechnen sind. Kostensenkungen verpflichten die Abita, den Strom-
preis entsprechend zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen 
nicht durch Kostensteigerungen bei anderen der preisbildenden Fak-
toren gem. 3.1 und ggf. 3.3 dieses Vertrages ganz oder teilweise aus-
geglichen werden. Die Abita werden bei Ausübung ihres billigen Er-
messens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen wird als Kostenerhöhungen, also 
Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam wer-
den wie Kostenerhöhungen. 
 

3.5 Änderungen des Strompreises sind nur zum Monatsersten mög-
lich. Die Abita werden dem Kunden die Änderungen spätestens einen 
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. In 
der Preisänderungsmitteilung ist der Kunde auf Anlass, Vorausset-
zung und Umfang der Preisänderung hinzuweisen. Ausgenommen 
von vorstehender Mitteilungspflicht ist die unveränderte Weitergabe 
von umsatzsteuerlichen Mehr- und Minderbelastungen, die sich aus 
einer gesetzlichen Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. 
Preisänderungen sind für den Kunden zudem unter der Internet-
adresse der Abita www.abita-energie.de einsehbar und werden in den 
Geschäftsstellen der SWK ausgelegt. 
 

3.6 Im Fall einer Preisänderung hat der Kunde das Recht, den Vertrag 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung in Textform gegenüber der Abita zu kündigen. 
Auf dieses Recht wird der Kunde von der Abita in der Preisänderungs-
mitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall der Kündigung wird die 
Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirksam. Weiterge-
hende Rechte des Kunden, z. B. aus § 315 BGB, bleiben unberührt. 
Ausgenommen von vorstehendem Kündigungsrecht sind preisliche 
Veränderungen aufgrund unveränderter Weitergabe von umsatzsteu-
erlichen Mehr- und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzli-
chen Änderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben. 
 

3.7 Informationen über die jeweils aktuellen Preise sind im Kunden-
service-Center, Bismarckstr. 14, 67655 Kaiserslautern, erhältlich und 
können auch im Internet unter www.abita-energie.de abgerufen wer-
den. Informationen zu  Wartungsdienstleistungen und -entgelten sind 
beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
 
4. Haftung 
4.1 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten können, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließ-
lich des Netzanschlusses und einschließlich des Messstellenbetrie-
bes handelt, Ansprüche wegen Versorgungsstörungen gegen den 
Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber geltend gemacht werden. 
Nähere Angaben zum Netzbetreiber und zum Messstellenbetreiber 
erhält der Kunde mit der Auftragsbestätigung. 
 

4.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten ist, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses und einschließlich des Messstellenbetriebs handelt, 
die Abita von der Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die Abita 
an der Stromlieferung aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Um-
stände, deren Beseitigung der Abita nicht möglich ist oder wirtschaft-
lich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. Dies gilt nicht, wenn 
die Unterbrechung auf unberechtigten Maßnahmen der Abita beruht, 
bspw. bei unberechtigter Unterbrechung der Stromversorgung. 
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4.3 Bei in sonstiger Weise verursachten Schäden, einschließlich 
Schäden aufgrund der Nichteinhaltung vertraglich vereinbarter Leis-
tungsqualität, wozu auch ungenaue oder verspätete Abrechnungen 
zählen, haftet die Abita bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch 
ihrer Erfüllungsgehilfen, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Das 
gleiche gilt bei fahrlässig verursachten Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Bei fahrlässig verur-
sachten Sach- und Vermögensschäden haften die Abita und ihre Er-
füllungsgehilfen nur bei der Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht, jedoch der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden. Wesentliche Ver-
tragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf 
die der Kunden vertrauen darf. 
 

4.4 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unbe-
rührt. 
 

5. Zahlungsweise 
Die Zahlung kann alternativ durch Teilnahme am Lastschriftverfahren 
(SEPA-Lastschriftmandat) oder durch Überweisung erfolgen. 
 
6. Abrechnung 
6.1 Der Kunde erhält einmal jährlich unentgeltlich eine Abrechnung 
seines Verbrauchs in Papierform. 
 

6.2 Weiterhin bieten die Abita dem Kunden eine monatliche, viertel-
jährliche oder halbjährliche Abrechnung in Papierform sowie in elekt-
ronischer Form an. Für jede zusätzliche Abrechnung in Papierform 
wird eine Kostenpauschale erhoben, die sich aus dem Preisblatt der 
Abita ergibt. Abrechnungen in elektronischer Form erfolgen kosten-
frei. 
 

 6.3 Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernübermittlung der Ver-
brauchsdaten erfolgt, sich für eine elektronische Übermittlung der Ab-
rechnungen entscheidet, erhält er zusätzlich alle sechs Monate eine 
unentgeltliche Abrechnungsinformation, auf Wunsch auch alle drei 
Monate. Kunden, bei denen eine Fernübermittlung der Daten erfolgt, 
erhalten monatlich eine unentgeltliche elektronische Abrechnungsin-
formation. 
 
7. Bonität 
Zum Zwecke der Bonitätsprüfung ist die Abita berechtigt, Bonitätsaus-
künfte über den Kunden, z. B. durch Creditreform Kaiserslautern oder 
einen anderen Dienstleister, einzuholen. Zu diesem Zweck übermit-
teln die Abita den Namen und die Anschrift des Kunden  
an die Auskunftei. Auf Grundlage einer anfänglichen Bonitätsprüfung 
können die Abita bei unzureichender Bonität das Angebot des  
Kunden auf Abschluss des Produktes ablehnen.  
 
8. Datenschutz 
Personenbezogene Daten werden von der Abita nach Maßgabe der 
beigefügten Datenschutzerklärung automatisiert gespeichert, verar-
beitet und gegebenenfalls übermittelt.  
 
9. Beschwerdeverfahren,  
      Verbraucherschlichtungsstelle 
9.1 Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen Beanstandun-
gen insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leis-
tungen der Abita, die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Be-
lieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, an 
den Kundenservice der Abita, Postfach 2545, 67613 Kaiserslautern, 
Tel.: 0631/8001-0, E-Mail: info@abita-energie.de zu wenden. 
 

9.2 Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, werden seine 
Beanstandungen (Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei der Abita 
beantwortet. Wird der Verbraucherbeschwerde nicht abgeholfen, wird 
die Abita die Gründe schriftlich oder elektronisch unter Hinweis auf 
das Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG darlegen 
 

9.3 Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur Beilegung  
von Streitigkeiten zwischen der Abita und dem Kunden über  
den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie 
sowie die Messung der Energie die Schlichtungsstelle Energie e.V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Tel.: 030/27 57 240-0,  
info@schlichtungsstelle-energie.de,  
www.schlichungsstelle-energie.de, kontaktiert werden. Der Antrag 
dieses Kunden auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens nach  
 

§ 111b EnWG ist erst zulässig, wenn die Abita der Verbraucherbe-
schwerde nicht nach Ziffer 9.2 abgeholfen haben. Mit Einreichung der 
Verbraucherbeschwerde bei der Schlichtungsstelle wird die Verjäh-
rung gehemmt. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen o-
der ein anderes Verfahren nach diesem Gesetz zu beantragen, bleibt 
unberührt. Die Abita ist verpflichtet, an dem Schlichtungsverfahren 
teilzunehmen. 
 

9.4 Darüber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer Verbraucher-
beschwerde an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für 
den Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Verbraucherser-
vice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 030/22480-500, verbraucher-
service-energie@bnetza.de) wenden. 
 
10. Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebs-         

gesetz (MsbG) 
10.1 Die Abita übernehmen mit diesem Vertrag die Abwicklung mit 
dem Messstellenbetreiber, sodass kein weiterer Messstellenvertrag 
durch den Kunden abgeschlossen werden muss. Die Regelungen des 
Messstellenbetriebsgesetzes finden Anwendung. 
  

10.2 Der Messstellenbetrieb wird vom Messstellenbetreiber durchge-
führt und umfasst die in § 3 Abs. 2 Messstellenbetriebsgesetz ge-
nannten Aufgaben, insbesondere den Einbau, Betrieb und die War-
tung der Messstelle sowie eine mess- und eichrechtskonforme Mes-
sung und die Messwertaufbereitung. 
 

10.3 Für den Fall des Einbaus einer modernen Messeinrichtung oder 
eines intelligenten Messsystems durch den Messstellenbetreiber 
während der Vertragslaufzeit umfasst der Messstellenbetrieb die ge-
setzlichen Standardleistungen des Messstellenbetreibers für mo-
derne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme gemäß § 35 
Abs. 1 Messstellenbetriebsgesetz. Mögliche Zusatzleistungen des 
Messstellenbetreibers über die gesetzlichen Standardleistungen hin-
aus sind nicht enthalten. Der Vertrag im Übrigen bleibt in diesem Fall 
unberührt. 
 

10.4.Für den Fall der Datenkommunikation über ein Smart Meter Ga-
teway (nur bei Messung über ein intelligentes Messsystem) ist Be-
standteil dieses Vertrages das nach § 54 Abs. 1 Messstellenbetriebs-
gesetz vorgeschriebene standardisierte Formblatt zur Datenkommu-
nikation. 
 
11. Sonstiges 
11.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam o-
der undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übri-
gen davon unberührt. 
 

11.2 Dieser Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Vertragsbedin-
gungen berücksichtigt die Anforderungen des § 41 Abs. 1 S. 2 EnWG 
sowie die Informationspflichten gem. § 312 d BGB in Verbindung mit 
Art. 246 a § 1 EG-BGB. 
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Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO) 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Das umfasst folgende Ka-
tegorien personenbezogener Daten: Stammdaten (z.B. Name, Vor-
name, Anschrift), Vertragsdaten (z.B. Kundennummer), Abrech-
nungsdaten und Bankdaten sowie vergleichbare Daten.  

 
1. Verantwortlicher und Datenschutzbeauftragter 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten ist die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, Bis-
marckstraße 14, 67655 Kaiserslautern. Sie erreichen unseren Daten-
schutzbeauftragten Stefan Schütz unter Datenschutz@swk-kl.de.  

 
2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten 
2.1 Datenverarbeitung zum Zweck der Vertragsanbahnung 

und -abwicklung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO) 
Die Verarbeitung der Daten ist für die Vertragsanbahnung, -durchfüh-
rung und Abrechnung Ihres Vertrages erforderlich. 

 
2.2 Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6. 

Abs. 1 a DS-GVO) 
Soweit wir von Ihnen eine Einwilligung zur Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten für bestimmte Zwecke z.B. zur Weitergabe von 
Daten im Konzern eingeholt haben, ist die Verarbeitung auf dieser 
Basis rechtmäßig. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen 
werden. Das gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, 
die Sie uns vor der Geltung der DS-GVO am 25. Mai 2018 erteilt ha-
ben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt für die Zukunft und berührt 
nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 

 

2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem Interesse (Art. 6 
Abs. 1 f DS-GVO) 

Wir verarbeiten Ihre Daten in zulässiger Weise zur Wahrung berech-
tigter Interessen von uns und Dritten. 
Das umfasst die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auch, um 

• Ihnen Produktinformationen über Energie-, Wasser- und 
Wärmeprodukte (z.B. Energieerzeugung, -belieferung, 
Energieeffizienz, Elektromobilität und sonstige energie-
nahe Leistungen und Services) zukommen zu lassen. 

• Maßnahmen zur Verbesserung und Entwicklung von Ser-
vices und Produkten durchzuführen, um Ihnen eine kun-
denindividuelle Ansprache mit maßgeschneiderten Ange-
boten und Produkten anbieten zu können. 

• Markt- und Meinungsforschung durchzuführen bzw. von 
Markt- und Meinungsforschungsinstituten durchführen zu 
lassen. Dadurch verschaffen wir uns einen Überblick über 
Transparenz und Qualität unserer Produkte, Dienstleistun-
gen und Kommunikation und können diese im Sinne unse-
rer Kunden ausrichten bzw. gestalten. 

• in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z.B. 
Schufa, Creditreform) zur Ermittlung von Bonitäts- bzw. 
Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen des § 31 BDSG. 

• rechtliche Ansprüche geltend zu machen und zur Verteidi-
gung bei rechtlichen Streitigkeiten.  

• Straftaten aufzuklären oder zu verhindern (z.B. Stromdieb-
stahl). 

• Adressermittlung durchzuführen (z.B. bei Umzügen). 
• Ihre Daten anonymisiert zu Analysezwecken zu verwen-

den. 
Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zunächst informieren. 

 

2.4 Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 
6 Abs. 1 c DS-GVO) oder im öffentlichen Interesse (Art. 6 
Abs. 1 e DS-GVO) 

Als Unternehmen unterliegen wir diversen gesetzlichen Verpflichtun-
gen (z.B. Messstellenbetriebsgesetz, Steuergesetze, Handelsgesetz-
buch), die eine Verarbeitung Ihrer Daten zur Gesetzeserfüllung erfor-
derlich machen.  
 
3. (Kategorien von) Empfängern / Weitergabe perso-

nenbezogener Daten / Drittland 

 Innerhalb unseres Unternehmens erhalten diejenigen Stellen Zugriff 
auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung der oben genannten Zwecke 
brauchen (s. 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten). Das gilt auch für von uns eingesetzte 
Dienstleister und Erfüllungsgehilfen. Personenbezogene Daten wer-
den von uns an Dritte nur übermittelt, wenn dies für die vorgenannten 
Zwecke erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.  
Empfänger personenbezogener Daten können z.B. sein: Druck-
dienstleister, Callcenter, Analysespezialisten, Auskunfteien, Mess-
stellen- und Netzbetreiber und IT-Dienstleister. 

 
4. Dauer der Speicherung bzw. Löschung personenbe-

zogener Daten 
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke (s. 
2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten). Ihre Daten werden erstmals ab dem Zeitpunkt der Erhe-
bung, soweit Sie oder ein Dritter uns diese mitteilen, verarbeitet. 
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, wenn das Vertragsver-
hältnis mit Ihnen beendet ist, sämtliche gegenseitigen Ansprüche er-
füllt sind und keine anderweitigen gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten oder gesetzlichen Rechtfertigungsgründe für die Speicherung be-
stehen. Dabei handelt es sich unter anderem um Aufbewahrungs-
pflichten aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenord-
nung (AO). Das bedeutet, dass wir spätestens nach Ablauf der ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten, in der Regel sind das 10 Jahre 
nach Vertragsende, Ihre personenbezogenen Daten löschen.  

 
5. Betroffenenrechte / Ihre Rechte 
Bei Fragen oder Beschwerden zum Datenschutz können Sie sich 
gerne an unser Unternehmen SWK Stadtwerke Kaiserslautern Ver-
sorgungs-AG, Bismarckstraße 14, 67655 Kaiserslautern, Daten-
schutz@swk-kl.de wenden. Das umfasst das Recht auf Berichtigung 
nach Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17. DS-
GVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 
DS-GVO, das Recht auf Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO sowie 
das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Art. 35 DS-GVO. Darüber 
hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichts-
behörde zu wenden. 

 
5.1 Widerspruchsrecht  
Sofern wir eine Verarbeitung von Daten zur Wahrung unserer be-
rechtigter Interessen (siehe 2.3 Datenverarbeitung aus berechtigtem 
Interesse) vornehmen, haben Sie aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit das Recht, gegen diese Ver-
arbeitung Widerspruch einzulegen. Das umfasst auch das Recht, Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung zu Werbezwecken einzulegen. 

 
5.2 Widerrufsrecht bei einer Einwilligung 
Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden (siehe 2.2 
Datenverarbeitung aufgrund Ihrer Einwilligung). 
 
6. Bereitstellung personenbezogener Daten 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen per-
sonenbezogenen Daten (s. Kategorien personenbezogener Daten) 
bereitstellen, die für die Aufnahme und Durchführung der Geschäfts-
beziehung und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen 
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich ver-
pflichtet sind. Ohne diese Daten können wir den Vertrag nicht ab-
schließen. 
 
7. Automatisierte Entscheidungsfindung 
Zur Begründung und Durchführung dieses Vertrages findet keine au-
tomatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling statt.  

 
8. Datenquellen 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unse-
rer Geschäftsbeziehung von unseren Kunden erhalten. Wir verarbei-
ten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugängli-
chen Quellen z.B. aus Schuldnerverzeichnissen, Grundbüchern, 
Handels- und Vereinsregistern, der Presse und dem Internet zulässi-
gerweise gewinnen dürfen. Außerdem nutzen wir personenbezogene 
Daten, die wir zulässigerweise von Unternehmen innerhalb unseres 
Konzerns oder von Dritten z.B. Auskunfteien erhalten. 

 
9. Änderungsklausel 
Da unsere Datenverarbeitung Änderungen unterliegt, werden wir 
auch unsere Datenschutzinformationen von Zeit zu Zeit anpassen. 
Wir werden Sie über Änderungen informieren 
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